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17. Verordnung: ?v1a:ximakarif für das Wiener Platzfuhrwerks-Gewerbe. 

17. Hundes oder eines sonstigen nidtt in Behältnissen 
Verordnung des Landeshauptmannes vom untergebrachten Tieres, ohne Rücksidit auf Ge-
14. Juni 1971, mit der die Verordnung des wicht und Größe, sowie für Geräte, z. B. Klein
Landeshauptmannes vom 4. Dezember 1967, möbel, Sportgeräte (Skier, Rodeln, Fahrräder 
LGBI. für Wien Nr. 42, betreffend den Maxi- usw.), Kinderwagen und ähnliches, sowie von 
maltarif für das Wiener Platzfuhrwerks- mehr als einem Grabkranz darf ein Zuschlag 

Gewerbe (Taxitarif 1967) geändert wird gefordert werden. Vor Einsdialtung des Zu
sdilages ist der Fahrgast aui dieses Vorhaben 

Auf Grund des § 51 Abs. 1 und 4 der Gewerbe- unter Ang~be des Grundes aufmerksam zu 
ordnung und des § 12 Abs. 2 des Gelegenheits- madien." 
verkehrs-Gesetzes vom 2. April 1952, BGBL · 
Nr. 85, wird für das mit Kraftfahrzeugen be
triebene Platzfuhrwerks~Gewerbe verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 
4. Dezember 1967, LGBI. für Wien Nr. 42, be
treffend den Maximaltarif für das Wiener Platz
fuhrwerks.Cewerbe (Taxitarif 1 %7), wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § l hat z.u lauten: 

„(1) Die hödiste zulässige Grund<axe 
einsdiließlich der Streckentaxe beträgt für 
eine, wenn auch nur begonnene Anfangs~ 
strecke von 800 m .................... 10 S. 

(2) Die höchste zulä5'ige Streckentaxe 
für die der Anfangsstrecke folgende Weg
strecke beträgt je, wenn auch nur be
gonnene 200 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S. 

(3) Dle hödiste zulässige Zeittaxe für 
Wartezelten beträgt für jede, wenn auch 
nur begonnene Minute . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S. 

(4) Der Zuschlag beträgt höchstens .... 10 S." 

2. Der Abs. 2 des § 2 hat zu lauten: 
„(2) Die Fahrpreise für Fahrtstrecken außer

halb des Gebietes der Stadt Wien unterliegen der 
freien Vei:-einharung. Der Fa-hrgast ist auf diesen 
Umstand vor Beginn der Fahrt ausdrücklich 
auf:mevksam zu machen. Bis zur hzw. ab der 
Stadtgrenze muß jedoch auch bei solchen Fahrten 
der Fahrprei-sanzeiger eingeschaltet sein,0 

3. Der Abs. 1 des § 3 hat zu lauten: 

„(1) Für die Beförderung von Gepäck über 
20 kg, ohne Rücks.icht auf die Anzahl der be
förderten Gepädmücke und die Art der Unter
bringung, sowie für die Beförderung eines 
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4. Der Abs. 2 des § 3 hat zu entfallen. 

5. Der A:bs. 4 des § 3 hat zu lauten: 

„(4) Ein zweiter Zuschlag darf anläßlich der 
Beförderung von Gepäck und Geräten sowie von 
Tieren nidtt gefordert werden.'' 

6. Der § 4 hat zu lauten: 

„(1) Im Falle der Bestellung einer sofort durch
zuführenden Fahrt daif für die kürzeste Anfahrt
mecke vom Standplarz bzw. dem Ort, auf dem 
der Bestellungsruf entgegengenommen wurde, 
zum Bestellort und im Falle der Bestellung einer 
zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt durch~ 
zuführenden Fahrt darf für die kürzeste Anfahrt
strecke vom Standort des Gewerbeinhabers (Päch
ters} zum Bestellort der im Fahrpreisanzeiger 
ausgewiesene Betrag, einschließlich allfäUiger am 
Bestellort nach dem vereinbarten Zeitpunkt ein
getretener Wartezeiten gefordert werden. Die 
Abredinung danf erst am Ende der Fahrt erfol
gen. Be.im Zusteigen des Fahrgastes hat ein 
Zurückschalten auf die Grundtaxe zu unter» 
bleiben. Angenommene Bestellungen auf solche 
Fahrdienste müssen ausgeführt werden. Für durch 
Funk oder telefonisdi (Taxiru:f) bestellte Fahrten 
darf kein zusätiliches Entgelt verlangt werden. 

(2) W!rd eine vereinbarte Fahrt nadi ordnungs
ruäßiger Einschoaltung des Fahrpreisan'Zeigers nicht 
angetreten oder macht ein Besteller vom nicht 
abbestellten und red1tzeitig ersdiienenen Wagen 
keinen Gebraudl, so darf, wenn die Ursadie der 
Nichtbenürzung des Wagens nidit vom Lenker 
zu verantworten ist, für die zurückgelegte Weg~ 
strecke und für die Wartezeit der im Fahrpreis~ 
anzeiger ausgewiesene Betrag gefordert werden. 
Der Zusdilag dad verlangt werden, wenn das 
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